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fall zu zollen, vielmehr jede Gelegenheit begünstigen,

um die Cultur des Landes in bessere Ausnahme zu brin-

gen. Ihre Commtßion kann wenigstens der Resolution
des grossen Raihs, weil sie der Gemeinde Uttmgcn ihre
Rechte in vollem Genuß auf ihr ehemaliges Eigenthum
wieder einräumt, und ihr eine seil so vielen Jahren
der Unfruchtbarkeit geweihte Gegend zur Bearbeitung
überläßt, und anderseits, weil sie das Begehren der

Ausbnrger von ttttingen, welche Ansprüche aus diese

Reisgründe machten, an den kompclirlichen Richter
verweist, nicht anders als ihren ganzen Beyfall geben,

und räth ihnen dcsnahen einmuchig die Annahme
derselben.

Der Beschluß wird angenommen.

B o d mer im Namen einer Commißion räch zur
Annahme des Beschlusses, der dem Finanzministerium
einen Credit von 8->oo Fr. bewilligt.

Der Beschluß wird angenommen.

In geschlossener Sitzung wird auf den Bericht einer

Commißion hin, folgender Beschluß angenommen:
An den Senat.

In Erwägimg, daß das Gesetz vom i?. Aprill
,8c>c> gehörige Vorsehung gethan hat, daß bey den

jur Tilgung der rückständigen Besoldungen verordneten
Verkäufen von Naiionalgütern, die beyden in den'Er-
wägimg?grü»de>« des Gesetzes vom z. Ienner ange-
zeigten Hauptzwecke, nemlich der gröstmögliche Vor-
theil für die Nation und die alle» Bürgern dabey zu

verschaffende Leichtigkeit an den Käufen Theil zu

nehmen, erreicht werden.

In Erwägung, daß dennoch einerseits einige im
Gesetze vom zten Ienner erforderte Formalitäten von
der Art sind, daß sie die Tilgung diefts Rückstandes

durch die vorgeschriebenen Zwischenzeiten verzögern, und

dadurch die Erwartung der aiiiodernden Beamten
verspätet würde; daß ander-cits ein Theil der Vertu,
giingen dieses ersten Gesetzes durch irne des lczrern
verschwiegener Weise aufgehoben worden;

In Erwägung, daß wenn die Vorkehrungen, wcl-
che die Tilgung dieses Rückstandes fordert, au sich

sehr verwickelt und beschwerlich' find. sie von aller Hm.
derniß und Ursache der Verzögerung befreyt und die

Verkäufe der für diese Tilgung vcst.minten National,
güter so viel möglich - befördert w rdui muß,
-hat der gross Rath, aas akläu r Dringlichkeit,

b cfch > r ss? »>-:

G ''-'r ' g der -, aMäudigm Besoldungen
...a l aMru ohne alle andere als

die hicnach vorgeschriebene Formalitäten zum Ver-
kaufe hingegeben werden.

2) In Gemäßheit des 8ten Artikels des Gesetzes

vom ivten April, wird der Vollzichunssaiisschliß über
die Nationalgürer, deren Verkauf schicklich zu senn,

erachtet werden wird, Erkundigungen einziehen, und

wenn es der Fall ist, die Schätzung derselben berich-

tigen lassen, wornach er das Verzeichniß davon den

gesetzgebenden Räthe übergeben und sie zum Verkaufe
vorschlagen wird.

Die gesetzgebenden Räthe werdm über die

Schätzung und VerkaufsauSsetzling dieser Güter ab«

sprechen.

4.1 Diese Nationalgüter' werden öffentlich und mit
den folgenden Formen versteigert werden.

5) Einen Monat vor dem erste» Sleigerungstage
sollen alle zu verkaufenden Güter in den össnilichew
Blättern knnd gemacht, und die in jedem Canton
zu verkaufenden in alle» Gemeinden desselben Cantons,
in welchem sie gelegen sind, kund gemacht und öp-

fcntlich angeschlagen.

(S. die Fortsetzung i» Nro. 11.)

Mannigfaltigkeiten.
Aus einem Briefe von Paris, v 26 Floreal, 8.

Ich danke Ihnen aufs wärmste für die llrberseit»
dung des erste» und jckt des zweyten Bogens von
Kuhns Schrift. Der erste ist vortresiich in jeder Rück-
ficht, und ich bin äizssrst begierig, ans das Resultat sei»

ner Untersuchung. Die kurze Zeit vor den, Abgänge der
Post, erlaubt mir nicht, den zweyten zu lesen. Dem er-
sie» Bogen zufolge, will er, wie mir scheint, das jetzige
strenge Einheitssystem vertheidigen. Desto begieriger bin
ich, sobald wie möglich, das Ganze der Schrift zu be-

sitzen; denn nichts ist mir angelegentlicher, als mich
über so wichtige Gegenstände durch die Untersuchungen
ausgezeichneter Köpfe aufklären z» lass», und zu tarer
Meinung überzutreten, wenn ich wirklich Wahrheit bey

ihr fiabe. Ich verschiebe also meine Gründe dagegen
bis ich das Ganze werde erhalten und durchdacht haben.

Nur so viel muß ich hier in der Eil hinwerfen, daß mein
Verdammungsurtheil gegen das strenge Emheussnstem
nicht blos- auf die Schweiz angewandt, sondern durch»
aus gegen das System selbst statt findet. Mein bester

Freund! es geht uns Pbiiosovhen mir unsern Theorien
ane die praktische Welt angewandt, nur gar zu übel, und
wir erscheinen nur zu oft als Kinder oder als Pedanten»-



vhnerachttt alles unsers Wissens und unsrer Weisheiî.

Wir, nach Gesttzen der Vernunft und Sittlichkeit han-

delnden Menschen, fallen ewig in den ehrenvollen Fehler,

die ganze Masse unsrer Ncbcnmcnschcn als eben solche

Wesen zu betrachten, wovon jeder nach der Würde semer

Bestimmung und nach sittlichen Zwecken Handell. Wäre

es so, dann hätten wir immer'recht, und wir würden die

Wohlthäter unsrer Mitbürger. Aliein, so ist es nun

einmal nicht. Wir sind in der Bahn der Bildung zu

weit voraus, und haben wahrhaste Muhe, aus der Ferne

zusehen, wie die nachgebliebene Menge eigentlich beschaf-

sen sey. Unsre sittliche Bildung färbt sogar die Sinne,
und es gehören die allerviclfachsten, vielseitigsten und ein-

Vfindlichsten Erfahrungen dazu, wenn wir nach einer

Reihe von Jahren, endlich erkennen sollen, wie im Gan-

zen die Menschen denken, empfinden, und aus welchen

Beweggründen sie handeln. Nichts kostet edlen Seelen

so viel, als die ehrenvolle Vorstellung, die sie über die

Menschennat'.ir aus sich selbst schöpften, endlich aufge-

bcn zu müssen, und doch müssen wir dieses Opfer brin-

gen, wenn wir wahrhast die Mcnschennarur im allge-

meinen betrachten. Dazu kommt, daß es selbst bey

nicht gemeinem Scharfsinn äusserst schwer ist, vorauszu-

sehen, auf welche Art die Leidenschaften und eigen-

uützigen Triebe der Menschen, wie sie wirklich sind, sich

m dieser oder jenen Lage m Bewegung setzen, äus-

fern, und Würkungen hervorbringen werden. Um diese

letztern zu kennen, sind sehr oft Erfahrungen und Ver-

suche nothwendig, und ich gestehe, daß ich dann öfters

ganz andere Würkungen und Phänomene sahe, als mein

theoretisches Räsonnement anzunehmen mich berechtigte.

So ist mir es z. B. mit dem Einheitssystem gegangen.

Ich habe die Erfahrungen von mchrcrn Jahren in der

einen und untheilbarcn französischen Republik bedurft,

um mich zu überzeugen, daß ein solches strenges Elnheits-

system das ungerechteste, an Misbräuchen reichste, dem

wahren Wohl des Ganzen feindselig, und der bürger-

lichen Freyheit cntgegeugesezt sey. Für den Kriegs;»-

stand allerdings ist dieses System das vortreflichste, indeß

darauf ist doch die bürgerliche Gesellschaft nicht bcrech.

net, es ist aber widersinnig für den dauernden Friedens-

zustand eines Staats. In Verhältniß der Ausdehnung

einer Republik nimmt die Ungerechtigkeit und Wider,

ßnnigkeis dieses Systems zn. Verstehen Sie mich nur

recht, ich rede blos von'der strengen Einheit wo wie

in despotischen Staaten kein Sekretär gemacht, kein

Stuck Nationalgrund vertauscht, kein Deniers in einer

Gemä lde ausgegeben werden kann ohne Befehl und

Entscheid im Centrum zu suchen, zu erbetteln, <md z«
erwarten. Eine solche Verwaltung ist und muß bespott»
schen Staaten eigen seyn; in Freystaaten ist es abge.
schmackt und unzerecht. In einem Freystaat muß für
die innere Verwaltung der einzelnen Theile Föderativ,
system, und nur für die allgemeinen Zwecke der Sicherheit
Unabhängigkeit, Vertheidigung und Nationalanstalten,
Einheit aller Kräfte statt finden. Dies ist das Gesetz,
durch welches j» Freystaatcn das Wohl der Einzelnen nntz
des Ganzen erreicht wird, und dieses Gesetz wird sich

überall, wo Freystaaten entstehen, welche nicht Städte
und kleine Distrikte wie die ehemaligen kleine Cautone,
sondern ganze Länder umfassen, am Ende festsetzen, und
durch den Drang der Nothwendigkeit eingeführt werden.

Kleine Schriften.
Unterm 15 Apr. 1800 gab der in Zürich privatist-

rende Epproftssor C. H. Müller eine Ankündigung
von Materialien zu einem politischen
Wörterbuch in alphabetischer Ordnung
heraus ; Buch, wodurch er die Frage beantworten will:
wie muß man es anfangen, um in einer grossen Bür,
gerey man wird bey diesem neugeschaffnen Worte den

Witz und Scharfsinn bewundern, der vcrmurhlich
durch Analogie mit Brauerey, Beckrrcy u, s. w. ge-

leitet, die Bürgeren schuf) jedem Bürger hiuläng.
liche Kenntniß seiner Verhältnisse und daraus folgen,
den Pflichten zu geben? — Negativ würden wir die

Frage unter andern auch so beantworten: man muß
zu diesem Unterricht keinen Menschen, wie der Eil-
Professor Müller ist, brauchen, dessen geschmacklose

und empörend scheußliche Schreibart eben so sehr

den Geschmack als seine sophistischen Räsonnements
den Kopf verbilden müssen.

Ohne Zweifel als Probe der angekündigten Mate»
rialien, sind 2 Artikel: Das Direktorium untz

die Vorstellung (Representation) abgedruckt
' worden 24 Seiten in 8 Die müßige Henne »

die sich durch den Mist dieses barbarischen Gewäsches

durchzuarbeiten die Geduld hat, wird hie und da
auf ein noch gesundes Körnchen stoßen.

Grosser Rath, 2z. May. Nichts von Be»

deutung. Hem meler wird Präsident. Geh. Sitzung.
Senat, 2;. May. Annahme des Beschlusses,

der die Vermehrung der Municipalbeamtcn in den

grösseren Gemeinden gestattet. Geh. Sitzung.
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